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Ausschreibung 
STADTPOKAL DER STADT HERDORF 2025 

28. März bis 05. April 2025 
 

1. Veranstalter:  
Schützenverein Herdorf e.V.  

 
2. Verantwortlich:  

 1. Vorsitzender Felix Kemper 
 Schießsportleiter Uwe Langenbach 

 
3. Ort:  

Schützenhaus Herdorf, Stahlert 3, 57562 Herdorf 
 

4. Zeitplan Schießen: 
Freitag, 28.03.2025   Schießzeit:  17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

 
Samstag, 29.03.2025   Schießzeit:  13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
Dienstag, 01.04.2025   Schießzeit:  18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

 
Freitag, 04.04.2025   Schießzeit:  17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

 
Samstag, 05.04.2025   Schießzeit:  13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 
5. Zeitlicher Ablauf:  

Während der unter Punkt 4 genannten Schießzeiten kann ohne vorherige Anmeldung jederzeit geschossen 
werden. Standbelegung erfolgt nach Auslastung.  

 
6. Art des Wettkampfes:  

 Schießen mit dem Luftgewehr; Kaliber 4,5mm; auf 10 m Entfernung  
 Schießen mit dem KK-Gewehr; Kaliber .22LfB; auf 50 m Entfernung  

 
 Waffen und Munition:  

Match-Luftgewehre und KK-Einzelladergewehre mit Diopter und Ringkorn; sämtliche Waffen und 
Munition werden vom Veranstalter gestellt, eigene Waffen und Munition sind nicht zugelassen 

 
 Scheiben:  

10er Ringscheiben (DSB-Standard)  
 

 Bedingungen: 
Luftgewehr stehend aufgelegt, Entfernung 10 m, Einzelfeuer 
   5 Schuss Wertung (ohne Probeschießen) 
  die 5 Schuss werden zu einem Ergebnis addiert 
KK-Gewehr stehend aufgelegt, Entfernung 50 m, Einzelfeuer 

5 Schuss Wertung (ohne Probeschießen)  
die 5 Schuss werden zu einem Ergebnis addiert 
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Durchgänge für die Einzelwertung können an allen Wettkampftagen beliebig oft gelöst werden. Für die 
Mannschaftswertung zählt das erstgeschossene Ergebnis.  
 

7. Teilnehmer:  
 Alle Bürger und Freunde der Stadt Herdorf und deren Ortsgemeinden 
 Mindestalter 14 Jahre für beide Wettbewerbe 

 
8. Unkostenbeitrag:  

 Einzelwertung Luftgewehr    pro Durchgang    € 1,-- 
 Einzelwertung KK-Gewehr    pro Durchgang    € 2,-- 

 
 Mannschaftswertung Luftgewehr   p.P. ein Durchgang   € 3,-- 
 Mannschaftswertung KK-Gewehr   p.P. ein Durchgang   € 6,-- 

 
Der Unkostenbeitrag ist am Wettkampftag zu entrichten.  
Im Unkostenbeitrag sind die Preise, Urkunden, Munition, Scheiben enthalten.  
 

9. Verpflegung:  
Der Wirtschaftsbetrieb im Schützenhaus ist während der Schießzeiten geöffnet.  
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.  
 

 

10. Rückfragen: 
An:   stadtpokal@sv-herdorf.de oder bei allen Mitgliedern  

 
11. Siegerehrung: 

Die Siegerehrung findet am 05.04.2024 um 18.30 Uhr im Schützenhaus Herdorf statt. Anschließend gemeinsamer 
Ausklang.  

 
12. Wertung: 

 Einzelwertung Luftgewehr mixed - maximal 54,5 Ringe (10tel-Wertung) 
 Einzelwertung KK-Gewehr mixed - maximal 50 Ringe  

 
 Mannschaftswertung mixed (3 Schützen /-innen) Luftgewehr - maximal 163,5 Ringe (10tel-Wertung) 
 Mannschaftswertung mixed (3 Schützen /-innen) KK-Gewehr - maximal 150 Ringe 

 
Auswertung erfolgt mit elektronischen Auswertautomat.  
Schützen die in der Mannschaftswertung starten werden automatisch auch in der Einzelwertung gewertet.  
 

13. Preise: 
 Pokale für die besten 3 Wettkämpfer pro Wertungsklasse  
 Urkunden für die ersten 5 Wettkämpfer pro Wertungsklasse.  

 
14. Allgemeines:  

Der Wettkampf wird als Sonder-Schießen nach der gültigen Sport- und Standordnung des DSB durchgeführt.  
Es darf nur mit Gehörschutz geschossen werden, diese liegen am Stand aus. Privater Gehörschutz ist erlaubt.  
Den Anweisungen der Standaufsichten ist unbedingt Folge zu leisten. 
Haftungserklärung: 
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich mit der Teilnahme am Stadtpokalschießen 2025 auf eine Geltungsmachung aller wie 
immer gearteten Ansprüche, die sich gegen den Veranstalter richten, zu verzichten. Mit der Anmeldung wird die 
Haftungserklärung zur Kenntnis genommen. 

 
 
Eventuelle Änderungen sind dem Veranstalter vorbehalten.  


